
Auszug aus der Fortbildungsordnung vom 30.11.2006, zuletzt geändert in der DV am 13.11.2008 

§ 6 Kategorien von Fortbildungsveranstaltungen und deren Bewertung 
 
(1) Die Fortbildungsveranstaltung wird mit Punkten bewertet. Eine 

Fortbildungseinheit dauert 45 Minuten. In der Regel wird einer 
Fortbildungseinheit ein Fortbildungspunkt zugeordnet.  

 
(2) Die Kategorien und zu erzielenden Punkte ergeben sich aus nachfolgender 

Tabelle: 
 
Tabelle 1  
 
Nr. Kategorie 

 
(Angebotsform) 

Punkte Bewertungs- 
rahmen 
(pro Jahr) 

Nachweis  
durch den Teilnehmer 

1 Theorie Kategori
ensyste
m der 
MFBO1 

Teil-
nehmer 

Leiter   

1.1 Workshop, 
Seminar, Kurs 

 
C 

1 pro 
Einheit/ 
max. 8 pro 
Tag 

Punkte wie 
Teiln. + 2 
Punkte bis 
4 UE/4 
Punkte 
über 4 UE 

Keine Einschränkung Teilnehmerliste/ 
Teilnahmebescheinigung 

1.2 Einzelvortrag  
incl. Kasuistik 
(inhaltsgleicher 
Vortrag nur einmal 
möglich) 

 
A 

1 Punkt 
pro 
Einheit/ 
max. 8 
Punkte pro 
Tag 

Punkte wie 
Teiln. + 
2 Punkte 
pro 
Vortrag 

Keine Einschränkung Teilnehmerliste/ 
Teilnahmebescheinigung 

1.3 Nationale/ 
internationale 
Kongresse, 
Tagungen, 
Symposien 

B 3 Punkte 
pro 
Halbtag 
bzw. 6 
Punkte pro 
Tag 

Punkte wie 
Teiln. + 
2 Punkte 
pro 
Vortrag 

Keine Einschränkung Teilnahmebescheinigung 
 

1.4 Autoren 
(auch von Postern)  

F 3 Punkte pro 
Veröffentlichung  

Keine Einschränkung Kopie Titelblatt 
bzw. Programm 

1.5  Lehrtätigkeit in der 
Fortbildung - incl. 
Dozententätigkeit 
in staatl. 
anerkannten 
Ausbildungsinst.  
(inhaltsgleicher 
Vortrag nur einmal 
möglich) 

A 
B 
C 
F 

 Punkte wie 
Teiln. + 
2 Punkte 
bis 4 UE/ 
4 Punkte 
über 4 UE. 

Keine Einschränkung Programm oder Auszug 
Fortbildungsverzeichnis 

1.6  Strukturierte 
interaktive 
Fortbildung 
(z.B.Internet/CD-
ROM/Printmedien) 

D 1 Punkt pro 
Übungseinheit 

Sollte 50 % des 
Gesamtkontingentes 
innerhalb 5 Jahren 
nicht überschreiten 

Bescheinigung der PTK Berlin 
über die Anerkennung des 
Mediums + Nachweis des 
Lernerfolgs 
 
(vgl. Anlage 4 ) 

1.7 Studium der 
Fachliteratur 

E  Pauschale 
Anerkennung von 10 
Punkten pro Jahr 

Unterzeichnete 
Selbsterklärung 
 

 

                                                 
1 Musterfortbildungsordnung BPtK vom 18.11.2006 
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2 Praktisch-klinische  

Tätigkeit 
   

2.1 Interdisziplinäre  
Colloquien und  
Fallkonferenzen 

G 3 Punkte 
pro 
Sitzung 

Punkte 
wie Teiln. 
+ 
2 Punkte 

Keine Einschränkung Anerkennung durch 
Fachgesellschaft, 
Teilnahmebescheinigung 

2.2  Hospitation in  
qualifizierten  
Einrichtungen  

G 3 Punkte pro Halbtag 
bzw. 6 Punkte pro Tag 

20 Punkte pro Jahr Bescheinigung über Art und 
Umfang der Hospitation, 
Teilnehmerliste 

2.3 Klinikkonferenzen 
(fachwissenschaftlic
h und öffentlich 
zugänglich)  

G 3 Punkte 
pro 
Veranstalt
ung 

Punkte 
wie Teiln. 
+ 
2 Punkte 

Keine Einschränkung Teilnahmebescheinigung 

3 Reflexion der 
psychotherapeutischen 
Tätigkeit 

   

3.1 Zertifizierte  
Qualitätszirkel 
(Kammerinitiert 
bzw. KV 
organisiert) 

C 1 Punkt 
pro UE, 
max. 8 
Punkte 
pro Tag 

Punkte 
wie Teiln. 
+ 
1 Punkt 

Keine Einschränkung Teilnehmerliste/ 
Teilnahmebescheinigung 

3.2 Supervision/ 
Balintgruppe/IFA-
Gruppe 
(Leiter zertifiziert) 

C 1 Punkt 
pro UE/ 
max. 8 
Punkte 
pro Tag 

Punkte 
wie Teiln. 
+ 1- Punkt 
bis 4 UE/ 
2 Punkte 
über 4 UE 

Keine Einschränkung Teilnehmerliste/ 
Teilnahmebescheinigung 

3.2 a Kasuistisch-
technisches 
Seminar 

C 1 Punkt 
pro UE 

Punkte 
wie Teiln. 
+ 1- Punkt 
bis 4 UE/ 
2 Punkte 
über 4 UE 

Keine Einschränkung Teilnehmerliste/ 
Teilnahmebescheinigung 

3.3 Zertifizierte 
Intervisionen 
(3-6 TN) 

C 1 Punkt 
pro UE/ 
max. 8 
Punkte 
pro Tag 

 Keine Einschränkung Teilnehmerliste, vorherige 
Anmeldung, Angabe von Zeit 
und Ort; Sitzungsprotokoll 
(Ort, Zeit, Teilnehmer, 
Themen) 

3.4 Selbsterfahrung 
(Leiter zertifiziert)2 
(1) kostenpflichtige 
Selbsterfahrung 
(2) kollegial 
organisierte 
kostenlose 
Selbsterfahrung 

C 1 Punkt 
pro UE/ 
max. 8 
Punkte 
pro Tag 

Punkte 
wie Teiln. 
+ 
2 Punkte 
bis 4 UE/ 
4 Punkte 
über 4 UE 

Sollte 50 % des 
Gesamtkontingentes 
innerhalb 5 Jahren 
nicht überschreiten 

Bei Gruppe Teilnehmerliste 
und –bescheinigung, sonst 
nur Teilnahmebescheinigung 

 

                                                 
2 Ausschluss der Anerkennung bei Psychotherapie behandlungsbedürftiger Störung des Antragstellers 


